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betreffend Vorgangsweise bei der Beantwortung 
parlamentarischer Anfragen. 
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Auf die Anfrage J welche die Abgeordneten zum N ational-

rat Radinger und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 10. 'i. 1969, 

betreffend Vorgangsweise bei der Beantwortung parlamentarischer Anfra

gen an mich gerichtet hl;l.ben, beehre ich mich folgendes mitzuteilep: 

Zu 1.): 

Die Unterlagen für die Beantwortung der mündl ichen An

frage des Abg. Dr. Gruber sind mir am 8. Juli 1969 von meinem Ressort 

vorgelegt worden. 

Zu2. ): 

Infolge der Fülle von mündlichen und schriftlichen Anfragen, 

die an das Ressort gerichtet werden, besteht grundsätzlich die Notwendig

keit, die mündlichen Anfragen im Hinblick auf deren Dringlichkeit bevor

zugt bearbeiten zu lassen. Eine Gleichstelhmg mit schriftlichen Anfragen 

hinsichtlich der Abfertigung ist schon aus organisatorischen Gründen nicht 

, möglich, da die Unterlagen für die mündlichen Anfragen jeweils nur sach

verhaltsmässig und im Konzept (ohne Reinschrift) vorbereitet zu werden 

brauchen, während Jie Beantwortung der schriftlichen Anfragen in Rein

schrift (5-fach) erfolgen muß. Darüberhinaus besteht auch meritorisch 

ein Unterschied, da) im Gegensatz zu schrifUid.en Anfragen, bei münd

lichen Anfragen der Inhalt der Zusatzfragen vorher nicht bekannt ist. Die 
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Genehmigung des Entwurfes der schriftlichen Anfrage Nr. 1270j,Jerfolgte am 

15.7.1969# sohin nur wellige Tage nach dem Aufruf der Anfrage des Abg. 

Dr. Gruber in der mündlichen Fragestunde. Eine frühere Beantwortung war 

iln Hinblick auf dj.e oben dargestellten Um stände nicht möglich. 

Eine der Fairness und der objektiven Geschäftsführung 

widersprechende Vorgangsweise liegt nicht vor und kann sohin in Z:.lkunft 

auch nient tnlterlassen werden, 

Zu 4.): 

Nein. 
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